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Mündliche Anfrage der Abgeordneten Susann Biedefeld, SPD 
 
„Welche Auswirkungen hat die strategische Umweltverträglichkeitsprüfung, die ab 
21.07.2006 in Kraft treten soll, auf das weitere Vorgehen beim Planungsverfahren für den 
Ausbau der Donau zwischen Straubing und Vilshofen und welche Neuerungen ergeben 
sich dadurch grundsätzlich für Raumordnungen und Planfeststellungen?“ 
 
 
Beantwortung durch Staatssekretär Hans Spitzner 
 
Die SUP-Richtlinie (Richtlinie 2001/42/EG des europäischen Parlaments und des Rates 

vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der Umweltverträglichkeit bestimmter Pläne und Pro-

gramme), die bereits im Raumordnungsgesetz (ROG) und im Bayerischen Landespla-

nungsgesetz (BayLplG) umgesetzt ist, hat die Prüfung der Umweltauswirkungen von Pro-

grammen und Plänen zum Gegenstand.  

 

Das Raumordnungsverfahren (ROV) und das Planfeststellungsverfahren unterliegen nicht 

der SUP-Prüfung, weil sie keine „Pläne“ sondern einzelfallbezogene Verfahren sind. 

 

Das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) als Programm und Plan im Sinne der 

SUP-Richtlinie unterliegt im gegenwärtigen Fortschreibungsverfahren nicht der SUP-

Prüfung, wenn die abschließende Beschlussfassung zum LEP vor dem 21. Juli 2006 er-

folgt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es gilt das gesprochene Wort 

 


